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Seite 2/2 Stellungnahme 

Der vfa ist dankbar für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf für 

eine Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung mit Arzneimitteln 

zur intensivmedizinischen Versorgung Stellung zu nehmen. 

Wir haben lediglich eine Anmerkung zu diesem Entwurf: 

§ 1 Anwendungsgebiet Absatz 2 Nr. 9 

Hier sollte es Morphin heißen statt Morphinsulfat.  

Begründung: Es gibt neben Morphinsulfat auch andere 

Morphinsalze, die in parenteralen Darreichungsformen eingesetzt 

werden. 
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